
Kanton St.Gallen

IM WALD UND IN  
WALDESNÄHE  
(200 METER) 

ABSOLUTES
FEUERVERBOT!
Bitte beachten Sie die Verhaltenshinweise:

 Kein Feuer machen! 

 Keine Raucherwaren wegwerfen! 

 Kein Feuerwerk! 

 Keine Himmelslaternen!

Übertretungen werden nach Art. 45 des Gesetzes über 
den Feuerschutz (sGS 871.1.) bestraft.


